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» ABSAGE: "Fest zum Welttag des Buches"
 

 
Leider müssen w ir unsere Veranstaltung „Fest zum Welttag des
Buches“ am 23. April 2020 aufgrund der Corona-Krise ABSAGEN.

» Hörfunkkampagne gestartet
 

 

Es wurde eine Hörfunkkampagne bei Life Radio und bei Radio
Oberösterreich für März/April gestartet.

Diese Spots sind allgemein gehalten und sollen die HörerInnen
aufmerksam machen, dass die Buchhandlungen zwar zum Schutz
unserer Gesundheit geschlossen haben, aber Online sind die OÖ
Buchhandlungen offen und liefern die Bestellungen gerne aus.

Die Spots zum Nachhören finden Sie hier ...

» Kampagne "Kauf Regional"
 

 

Zur Bewerbung von Betrieben, die in den OÖ Bezirken
Lieferservice anbieten, ist die Plattform lieferserviceregional.at
eingerichtet worden. Dort können sich die Lieferbetriebe
registrieren! W ir werden diese Plattform auch intensiv in den
Medien bewerben.

Aushang

» Steuererleichterungen - Eingabe per Mail zulässig
 

 

Nunmehr wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, dass Anbringen von steuerlichen
Erleichterungen – zB Herabsetzung der Einkommenssteuer, Stundung, Ratenzahlung,
Herabsetzung oder Nichtfestsetzung von Säumniszuschlägen – auch per Mail an
corona@bmf.gv.at eingebracht werden können.

Dabei ist zu beachten, dass das Original des Anbringens vor Einreichung zu
unterschreiben und 7 Jahre aufzubewahren ist.
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unterschreiben und 7 Jahre aufzubewahren ist.

» Kurzarbeit - neue/alte Formulare - Vorgangsweise
 

 

Bei der Kurzarbeit haben sich in den letzten Wochen immer w ieder Verbesserungen
ergeben, die auch die Auflage neuer Formulare erfordert. Um den Aufwand für die Betriebe
so minimal w ie möglich zu halten, haben w ir beim AMS folgende Vorgangsweise erreicht:
Es wurde mit dem AMS vereinbart, dass die alten noch im Umlauf befindlichen und bereits
gestellten Anträge vom AMS akzeptiert werden, auch wenn bei der tatsächlichen
Abrechnung der Firmen nunmehr auch Lehrlinge oder ASVG-Geschäftsführer oder Personen
im Krankenstand mitberücksichtigt werden. Das AMS wird in diesem Fall so abrechnen, als
ob gleich beim Erstantrag die entsprechenden Dokumente verwendet worden wären.
Firmen die einen Kurzarbeits-Antrag mit einem Formular vor dem Stichtag 19.3.2020
(Version Kurzarbeit ALT) gestellt haben, erhalten vom AMS einen „schriftlichen
Nachbesserungsauftrag“.

FÜR SIE DA
 
» MEIN BRANCHEN-TEAM

» BRANCHEN WEBSEITE  

FACHGRUPPE BUCH- UND
MEDIENWIRTSCHAFT
 
Hessenplatz 3, 4020 Linz
T   05 90909 - 4341
E   buchwirtschaft@wkooe.at
W  wko.at/ooe/buch

» NEWSLETTER ABBESTELLEN

» E-MAILADRESSE ÄNDERN

» OFFENLEGUNG

» DATENSCHUTZERKLÄRUNG
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